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Kundmachung 
vom 16. April 2013 

der Beschlüsse Nr. 208/2012, 209/2012, 211/2012 
bis 216/2012, 220/2012 bis 222/2012, 224/2012 

bis 228/2012, 230/2012 und 232/2012 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 7. Dezember 2012 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 8. Dezember 2012 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 18 die Beschlüsse Nr. 208/2012, 209/2012, 211/2012 bis 216/2012, 
220/2012 bis 222/2012, 224/2012 bis 228/2012, 230/2012 und 232/2012 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in den 
Beschlüssen Nr. 208/2012, 209/2012, 211/2012 bis 216/2012, 220/2012 bis 
222/2012, 224/2012 bis 228/2012, 230/2012 und 232/2012 Bezug genom-
men wird, wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-
Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie 
in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 208/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 459/2012 der Kommission vom 29. Mai 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 
der Kommission hinsichtlich der Emissionen von leichten Personen-
kraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6)1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
45zt (Verordnung (EG) Nr. 715/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates) und unter Nummer 45zu (Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32012 R 0459: Verordnung (EU) Nr. 459/2012 der Kommission vom 

29. Mai 2012 (ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 16)" 

 
1 ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 16. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 459/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 209/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 523/2012 der Kommission vom 20. Juni 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates bezüglich der Aufnahme bestimmter 
UN/ECE-Regelungen für die Zwecke der Typgenehmigung von Kraft-
fahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge1 ist in 
das Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 45zza (Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32012 R 0523: Verordnung (EU) Nr. 523/2012 der Kommission 

vom 20. Juni 2012 (ABl. L 160 vom 21.6.2012, S. 8)" 

 
1 ABl. L 160 vom 21.6.2012, S. 8. 
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2. Nach Nummer 45zzq (Verordnung (EU) Nr. 351/2012 der Kommis-
sion) wird folgende Nummer eingefügt: 
"45zzr. 32012 R 0523: Verordnung (EU) Nr. 523/2012 der Kommis-

sion vom 20. Juni 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
bezüglich der Aufnahme bestimmter UN/ECE-Regelungen 
für die Zwecke der Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
(ABl. L 160 vom 21.6.2012, S. 8)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 523/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 211/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 756/2010 der Kommission vom 24. August 

2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über persistente organische Schad-
stoffe hinsichtlich der Anhänge IV und V1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12w (Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32010 R 0756: Verordnung (EU) Nr. 756/2010 der Kommission vom 

24. August 2010 (ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 20)" 

 
1 ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 20. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 756/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 212/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 757/2010 der Kommission vom 24. August 

2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über persistente organische Schad-
stoffe hinsichtlich der Anhänge I und III1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12w (Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32010 R 0757: Verordnung (EG) Nr. 757/2010 der Kommission vom 

24. August 2010 (ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 29)" 

 
1 ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 29. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 757/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 213/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 493/2012 der Kommission vom 11. Juni 2012 

mit Durchführungsbestimmungen zur Berechnung der Recyclingeffi-
zienzen von Recyclingverfahren für Altbatterien und Altakkumulato-
ren gemäss der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
12zzh (Beschluss 2012/78/EU der Kommission) folgende Nummer ein-
gefügt: 
"12zzi 32012 R 0493: Verordnung (EU) Nr. 493/2012 der Kommission 

vom 11. Juni 2012 mit Durchführungsbestimmungen zur Berech-
nung der Recyclingeffizienzen von Recyclingverfahren für Altbat-
terien und Altakkumulatoren gemäss der Richtlinie 2006/66/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 151 vom 
12.6.2012, S. 9)" 

 
1 ABl. L 151 vom 12.6.2012, S. 9. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 493/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 214/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Entscheidung 2009/292/EG der Kommission vom 24. März 2009 

zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 
94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpa-
ckungen und Verpackungsabfälle festgelegten Schwermetallgrenzwerte 
nicht für Kunststoffkästen und -paletten gelten1, ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVII des EWR-Abkommens wird nach Num-
mer 7e (Entscheidung 2005/270/EG der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"7f. 32009 D 0292: Entscheidung 2009/292/EG der Kommission vom 

24. März 2009 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die in 
der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegten Schwer-

 
1 ABl. L 79 vom 25.3.2009, S. 44. 
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metallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und -paletten gelten 
(ABl. L79 vom 25.3.2009, S. 44)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2009/292/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 215/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2012/9/EU der Kommission vom 7. März 2012 zur 

Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2001/37/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, 
die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXV des EWR-Abkommens wird unter 
Nummer 3 (Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32012 L 0009: Richtlinie 2012/9/EU der Kommission vom 7. März 2012 

(ABl. L 69 vom 8.3.2012, S. 15)" 

 
1 ABl. L 69 vom 8.3.2012, S. 15. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2012/9/EU in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 216/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2010/347/EU der Kommission vom 19. Juni 2010 zur 

Änderung der Entscheidung 2004/388/EG über ein Begleitformular 
für die innergemeinschaftliche Verbringung von Explosivstoffen1 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXIX des EWR-Abkommens wird unter 
Nummer 2 (Entscheidung 2004/388/EG der Kommission) Folgendes 
angefügt: 
", geändert durch: 
- 32010 D 0347: Beschluss 2010/347/EU der Kommission vom 19. Juni 

2010 (ABl. L 155 vom 22.6.2010, S. 54)" 

 
1 ABl. L 155 vom 22.6.2010, S. 54. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2010/347/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 220/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) und Anhang IV (Energie) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission vom 6. März 

2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimage-
räten und Komfortventilatoren1 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Die Anhänge II und IV des EWR-Abkommens sollten daher entspre-
chend geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel IV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
6 (Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Nummer eingefügt: 
"6a. 32012 R 0206: Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission 

vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

 
1 ABl. L 72 vom 10.3.2012, S. 7. 
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Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
von Raumklimageräten und Komfortventilatoren (ABl. L 72 vom 
10.3.2012, S. 7)" 

Art. 2 

In Anhang IV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 26a (Be-
schluss 2008/591/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"26b. 32012 R 0206: Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission 

vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
von Raumklimageräten und Komfortventilatoren (ABl. L 72 vom 
10.3.2012, S. 7)" 

Art. 3 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 4 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 221/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang IV (Energie) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 228/2011 der Kommission vom 7. März 

2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Prüfmethode für 
die Nasshaftung von Reifen der Klasse C11 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Der Beschluss 2010/335/EU der Kommission vom 10. Juni 2010 über 
Leitlinien für die Berechnung des Kohlenstoffbestands im Boden für 
die Zwecke des Anhangs V der Richtlinie 2009/28/EG2 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Da die Richtlinie 2009/28/EG nicht für Liechtenstein gilt, gilt auch 
der Beschluss 2010/335/EU nicht für Liechtenstein. 

4. Anhang IV des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang IV des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 43 (Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird Folgendes angefügt: 
 
1 ABl. L 62 vom 9.3.2011, S. 1. 
2 ABl. L 151 vom 17.6.2010, S. 19. 
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", geändert durch: 
- 32011 R 0228: Verordnung (EU) Nr. 228/2011 der Kommission 

vom 7. März 2011 (ABl. L 62 vom 9.3.2011, S. 1)" 
2. Nach Nummer 43 (Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 
"44. 32010 D 0335: Beschluss 2010/335/EU der Kommission vom 

10. Juni 2010 über Leitlinien für die Berechnung des Kohlen-
stoffbestands im Boden für die Zwecke des Anhangs V der 
Richtlinie 2009/28/EG (ABl. L 151 vom 17.6.2010, S. 19). 
Dieser Beschluss gilt nicht für Liechtenstein." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 228/2011 und des Beschlusses 
2010/335/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 222/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang VII (Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 623/2012 der Kommission vom 11. Juli 2012 

zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang VII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang VII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1 (Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32012 R 0623: Verordnung (EU) Nr. 623/2012 der Kommission vom 

11. Juli 2012 (ABl. L 180 vom 12.7.2012, S. 9)" 

 
1 ABl. L 180 vom 12.7.2012, S. 9. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 623/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 224/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 593/2012 der Kommission vom 5. Juli 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 über die Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrt-
technischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Ertei-
lung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese 
Tätigkeiten ausführen1, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66q 
(Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission) folgender Gedan-
kenstrich angefügt: 
"- 32012 R 0593: Verordnung (EU) Nr. 593/2012 der Kommission vom 

5. Juli 2012 (ABl. L 176 vom 6.7.2012, S. 38)" 

 
1 ABl. L 176 vom 6.7.2012, S. 38. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 593/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 225/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XV (Staatliche 
Beihilfen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 

2012 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an 
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse erbringen1, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission2, die in das EWR-
Abkommen aufgenommen wurde, ist ausser Kraft getreten und sollte 
daher aus dem Abkommen gestrichen werden. 

3. Anhang XV des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Der Text von Nummer 1e (Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kom-

mission) wird gestrichen. 
2. Nach Nummer 1h (Beschluss 2012/21/EU der Kommission) wird 

Folgendes eingefügt: 

 
1 ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8. 
2 ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 30. 
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"1ha. 32012 R 0360: Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission 
vom 25. April 2012 über die Anwendung der Art. 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen 
(ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8) 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit 
den folgenden Anpassungen: 
a) In Art. 1 Abs. 1 werden die Worte "Art. 106 Abs. 2 AEUV" 

durch die Worte "Art. 59 Abs. 2 des EWR-Abkommens" 
ersetzt. 

b) In Art. 1 Abs. 2 wird Folgendes angefügt: 
"Die Verordnung gilt nur für Sektoren, die unter die Art. 61 
bis 64 des EWR-Abkommens fallen." 

c) In Art. 2 Abs. 1 werden die Worte "Art. 107 Abs. 1 AEUV" 
durch die Worte "Art. 61 Abs. 1 des EWR-Abkommens" 
ersetzt. 

d) In Art. 2 Abs. 1 werden die Worte "Art. 108 Abs. 3 AEUV" 
durch die Worte "Art. 1 Abs. 3 des Protokolls 3 zum 
Überwachungs- und Gerichtshofabkommen" ersetzt." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 226/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XVI (Öffentliches 
Auftragswesen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 der Kommission 

vom 19. August 2011 zur Einführung von Standardformularen für die 
Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet der 
öffentlichen Aufträge und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1564/20051 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit der Verordnung (EU) Nr. 842/2011 wird die Verordnung (EG) 
Nr. 1564/2005 der Kommission2 aufgehoben, die in das EWR-Ab-
kommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

3. Anhang XVI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang XVI des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Der Text von Nummer 6c (Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 der 

Kommission) wird gestrichen. 
2. Nach Nummer 6c (Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 der Kommission) 

wird folgende Nummer eingefügt: 

 
1 ABl. L 222 vom 27.8.2011, S. 1. 
2 ABl. L 257 vom 1.10.2005, S. 1. 
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"6d. 32011 R 0842: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 
der Kommission vom 19. August 2011 zur Einführung von 
Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebe-
kanntmachungen auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 (ABl. L 222 
vom 27.8.2011, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 842/2011 isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 227/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XVIII (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 

Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2012/11/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. April 2012 zur Änderung der Richtlinie 2004/40/EG 
über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwir-
kungen (elektromagnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des 
Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG)1 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang XVIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend 
geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XVIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 16jc 
(Richtlinie 2004/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32012 L 0011: Richtlinie 2012/11/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 19. April 2012 (ABl. L 110 vom 24.4.2012, S. 1)" 

 
1 ABl. L 110 vom 24.4.2012, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2012/11/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 228/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XIX 
(Verbraucherschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2011/141/EU der Kommission vom 1. März 2011 zur 

Änderung der Entscheidung 2007/76/EG zur Durchführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung 
der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden be-
züglich der Amtshilfe1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIX des Abkommens wird unter Nummer 7fa (Entschei-
dung 2007/76/EG der Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32011 D 0141: Beschluss 2011/141/EU der Kommission vom 1. März 

2011 (ABl. L 59 vom 4.3.2011, S. 63)" 

 
1 ABl. L 59 vom 4.3.2011, S. 63. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2011/141/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 230/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit der Richtlinie 2011/92/EU wird die Richtlinie 85/337/EWG des 
Rates2 aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde 
und daher aus diesem zu streichen ist. 

3. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält Nummer 1a (Richtlinie 
85/337/EWG des Rates) folgende Fassung: 
"32011 L 0092: Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 
28.1.2012, S. 1)" 

 
1 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1. 
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2011/92/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern alle Mit-
teilungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 232/2012 

vom 7. Dezember 2012 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 461/2012 der Kommission vom 31. Mai 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates über Kon-
junkturstatistiken und der Kommissionsverordnungen (EG) Nr. 
1503/2006, (EG) Nr. 657/2007 und (EG) Nr. 1178/2008 in Bezug auf 
Anpassungen in Zusammenhang mit der Streichung der Variablen zu 
Auftragseingängen in der Industrie1 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter den Nummern 2 
(Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates) und 2c (Verordnung (EG) Nr. 
1503/2006 der Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32012 R 0461: Verordnung (EU) Nr. 461/2012 der Kommission vom 

31. Mai 2012 (ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 26)" 

 
1 ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 26. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 461/2012 isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 8. Dezember 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Dezember 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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